




Merkblatt für die Überwachung der Setzung von Vergussköpfen 

5. Dokumentation

Das Ergebnis der Überwachungstätigkeit ist zu protokollieren. Der lnitialwert des Setz­
masses „A" ist vor der erstmaligen Belastung zu erfassen (Nullwert). 

Das Protokoll muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 
- Anlagenamen und -bezeichnung (BAV-Nr. resp. IKSS-Nr.)
- Seilbezeichnung
- lnitialwert vor der erstmaligen Belastung (Nullwert)
- Datum und Setzmass A in mm.

Die gemessenen Werte sind in einer Grafik zu visualisieren (siehe Grafik Seite 1 ).

Eine eigens für diesen Zweck vorbereitete Excel-Datei kann unter:
www.bav.admin.ch > Dienstleistungen > Formulare 

oder unter 

www.ikss.ch > Seilbahnhandbuch > Technische Grundlagen 

heruntergeladen werden. 

Die Aufzeichnungen müssen zusammen mit dem Verguss-Protokoll aufbewahrt werden. 

6. Massnahmen

Das Setzmass darf 50 % des Seildurchmessers nicht überschreiten. Nähert sich das 
Setzmass nicht einem festen Wert, der kleiner als der maximal zulässige Wert ist, sollte 
die Ursache unter Einbezug einer Fachperson beurteilt und das BAV resp. das IKSS 
benachrichtigt werden. Erreicht oder überschreitet das Setzmass den maximal zulässi­
gen Wert oder wird das Rutschen eines Profildrahtes festgestellt, muss der Betrieb so­
fort eingestellt und entsprechende Massnahmen eingeleitet werden (z.B. entlasten der 
Vergussköpfe). 
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